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Betr.: Urteil des BVerfG vom 9.1 1-ZAfi zur Verfassungswidrigkeit der S-Prozent-

Sperrklausel in $ 2 Abs. 7 EUWG (Adagd;

hier: Verfassungsrechttiche Zulässigkeit elner 2,5-Prozent-Sperrklausel

-4 -Anlq.:

1. Votum

2.

Die das Urteil des BVerfG vom 9.11.2011 zur Verfassunqswidriqkeit der 5-

Prozent-Sperrklausel in $ 2 Abs. 7 EUWG tragenden Gründe sprechen gegen

die verfassungsrechtliche Zulässigkeit ei t-Sperrklausel.

Sachverhalt

Mit Urteil vom 9.11.2011 hat das BVerfG entschieden, dass der bei Europawah-

len eine S-Prozent-Sperrklausel vorsehende $ 2 Abs. 7 EuWG mit Art. 3 Abs. 1

und Art. 21 Abs. 1 GG unvereinbar und daher nichtiq ist.

Vor dem Hintergrund dieses Urteils stetlt sich die Frage, ob die gesetzliche Ein-

führung einer Sperrklausel in Höhe von 2,5% verfassungsrechtlich zu rechtferti-

gen ware.
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Stellungnahme

Nach $ 31 Abs. 1 BVerfGG binden die Entscheidungen des BVerfG die Verfas-

sungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.

Die Bindungswirkung erstreckt sich auf den Tenor und die ihn tragenden Grün-

de. Selbst wenn sich aus $ 31 Abs. 1 BVerfGG ein Normwiederholungsverbot

nicht entnehmen lassen sollte, darf der GeseEgeber wegen des GrundsaEes

derVe@jedenfallsdievomBVerfGineinerEntscheidung
festgestellten Gründe für die Verfassungswidrigkeit einer Norm nicht übergehen

(vgl. LechnerlZuck, BVerfGG, 6. Auflage 2A11, g 31 Rn. 35).

Dies vorausgeschickt sprechen die das Urteil des BVerfG zur Verfassungswid-

rigkeit der 5-Prozent-Spenklausel bei Europawahlen tragenden Grunde gegen

die verfassu ngsrechtliche Zulässigkeit e iner 2, 5-Prozent-Sperrklausel.

Das BVerG hat in seinem Urteilzunächst zu den verfassungsrechtlichen Maß-

stäben, an den wahlrechtliche Spenklausel zu messen sind, hervorgehoben,

dass dem Gesetzgeber Jür Differenzierungen im Rahmen der Wahlrechts-
gleichheit (...) nur ein eng bemessener Spielraum. verbleibe (g-22 des Ur-

teilsabdrucks). Differenzierungen bedürften,zu ihrer Rechtfertigung stets eines

besonderen, sachlich legitimierten, ,zwingenden' Grundes (S. 20 t). Die Ausge-

sta ltu n g des Wa h l re chts u nterl i e g eT6;e-ft r stri kte n ve rfa ssu n g sg erichtl i-

chen Kontrolle, "weilmit Regelungen, die die Bedingungen der politischen Kon-

kurrenz berlihren, die parlamentarische Mehrheit gewlssermaßen in eigener

sache tätig wird und gerade bei der Wahlgesetzgebung die Gefahr besteht,

dass die jeweilige Parlamentsmehrheit sich staft von gemeinwohlbezogenen

Erwägungen vom Zieldes eigenen Machterhalts leiten lässt" €.n).

An diesen Maßstäben gernessen bieten nach Auffassung des BVerfG (S.24 -
nachfalgende HeNorhebungen nicht im Original'l,,die bei der Europawahl

2009 gegebenen und fortbestehenden tatsächlichen und rechtlichen Ver-

hältnisse {...) keine hinreichenden Gründe, die den mit der Spenklauselver-

bundenen schwerwiegenden Eingriff in die GrundsäEe der Wahlrechtsgleich-

heit und Chancengleichheit der politischen Parteien rechtfertigen. Faktisch kann

der Wegfall von Spenklauseln {l} und äquivalenter Regelungen zwar eine

spürbare Zunahme von Parteien mit einem oder zweiAbgeordneten im Europä-
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ischen Parlament bewirken. Jedoch fehlt es an greifuaren Anhaltspunkten da-

für, dass damit strukturelle Veränderungen innerhalb des Parlaments ein-

hergehen, die eine Beeinüächtigung seiner Funktionsfähigkeit hinrei-

chend wahrscheinlich enparten lassen, Durch die europäischen Verträge

sind die Aufgaben des Europäischen Parlaments so ausgestaltet, dass es an

anringenden Gründen, in die Wahl- und chancengleichheit durch sperr-
klauseln (!) einzugreifen, fehlt."

Bereits diese obersätze im urteil, die das weitere,,prüfprogramm" des Gerichts

in Bezug auf das Vorliegen legitimer Gründe strukturieren, beziehen sich nicht
auf die konkrete Ausgestaltung einer sperrklausel in Höhe von soÄ, son-
dern auf Sperrklauseln irn Allgemeinen. Dass für das BVefG keine verfas,

sungsrechtlich tragenden Gründe für Sperrklauseln als solche bei der Europa-

wahl erkennbar sind; zeigen die nachfolgenden Einzelbegründungen in aller

Deutfichkeit.

so steht nach Auffassung des BVerfG (s. 24 - nachfolgende Heruarhebungen

nicht im Origina{} ozu erwarten, dass ohne $perrklausel und äquivalente Re-
gelungen die Zahlder Parteien im Europäischen Parlament zunimmt, die nur
mit einem oder zwelAbgeordneten vertreten sind" und ,,dass es sich dabei um

eine nicht zu vernachlässigende GröBenordnung handelt." Trotz dieses Um-

stands ist für das BVerfG ,,nicht erkennbar, dass durch die zunahme von par.

teien mit einem oder zweiAbgeordneten im Europäischen Parlament dessen
Funktionsfähigkeit mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit beeinträchtigt wrjr-
de' (S. ?$. Diese Aussagen beziehen sich nicht auf bestimmte Größenordnun-
gen der Teilnahme kleinerer Parteien an der Sitzverteilung, sondern sind ganz

allgemein gehalten, zumal aus Sicht des Gerichts iS. 28) ,,keine gesicherten

Erkenntnisse zu den Grenzen der Integrationsleistung der Fraktionen
vor(liegen), auf die gestützt sich Grenzen hinnehmbarer Fragmentierung der

im Europäischen Parlament vertretenen politischen Kräfte bestimmen ließen."

Auch die Ausführungen des Gerichts zur anders gelagerten Interessentage Uei

der Wahl zum Deutschen Bundestag, bei der eine S-prozent-sperrklausel ge-

rechtfertigt sei, zeigen deutlich, dass sich die Gründe im Urteil gegen die lm-
plementierung einer sperrklausel jedweder Art bei der Europawaht rich-
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ten. Ausgehend von der These des Gerichts (S. 33 - nachfolgende Heruorhe-

bungen nicht im Originaf , dass eine mit der Wahl zum Deutschen Bundestag

"vergleichbare 
Interessenlage (..,)auf europäischer Ebene nach den europäi-

schen Verträgen nicht (besteht)", weil"das Europäische Parlament keine Uni-

onsregierung (wählt), die auf seine fortlaufende UnterstüEung angewiesen wä-

re" und auch nicht 
"die 

Gesetzgebung der Union von einer gleichbleibenden

Mehrheit im Europäischen Parlament abhängig (ist), die von einer stabilen Koa-

tition bestimmter Fraktionen gebildet würde und der eine Opposition gegen-

überstünde (...)", ,fehlt es an aringenden Gninden, in die Wahl- und Chan-

cengleichheit durch Sperrklausel4 einzugreifen, so dass der mit der Anord-

nung des Verhältniswahlrechts auf europäischer Ebene verfolgte Gedanke re-

präsentativer Demokratie (Art. 10 Abs. 1 EUV) im Europäischen Parlament

uneingEschänkt entfaltet werden kann."

Schließlich zeigen auch die Ausführungen im Urteil betreffend den Charakter

der Europawahl als Integrationsvorgang bei der politischen Willensbildung

(g--32), dass die Stoßrichtung des Urteils gegen jede Art von Spenklausel ge.

richtet ist. Denn auch dieser Gesichtspunkt rechtfertigt es nach Auffassung des

BVerfG nicht, 
"kleineren 

Parteien mithilfe einer Spenklauselden Einzug in das

Europäische Parlamentzu verwehren. Es sei,,@
eetzoebuno, die Bandbreite des politischen illeinungsspektrums - etwa im

Sinne besserer Übenichtlichkeit der Entscheidungsprozesse in den Volksver-

tretungen - zu reduzieren". Vielmehr sei ,gerade auch auf europäischer Ebene

die Offenheit des politischen Prozesses zu wahrenu, wozu gehöre, 
"dass klei-

nen Parteien die Chance eingeräumt wird, politische Erfolge zu erzielen". uNeue

politische Voistellungen werdenu - so das BVerfG - -zum Teilerst über soge-

nannte Ein-Themen-Parteien ins öffentliche Bewusstsein gertickt. Es ist gerade

Sinn und Zweck der parlamentarischen Debatte, entsprechende Anregungen

politisch zu verarbeiten und diesen Vorgang sichtbar zu machen."

Auch wenn mit dem Tenor des Urteils,,nuf die Sperrklausel in ihrer konkreten

Ausgestaltung für nichtig erklärt worden isl, richten sich die tragenden Gründe

des Urteils gegen die lmplementierung von Sperrklauseln im deutschen Euro-

pawahlrecht jedweder Art. Dagegen sind Anhaltspunke irgendwelcher Art, dass

eine niedrigere $perrklauselverfassungsgemäß sein könnte, im Urteil nicht
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enthalten. Angesichts dessen wäre nach dem Urteil eine Z,S-Prozenf

Sperrkfauselverfassungsrechtlich ebenso wenig zu rechtfertigen wie eine ande-

re Ausgestaltung der Sperrklausel.

Eine geseEliche Regelung, die die Einführung einer 2,5-Spenklauselvorsähe,

würde a lsbald wieder Gegenstand eines verfassungsgerichtlichen Verfahrens

werden. Auch wenn dezeit nicht nur von der Politik, sondern auch von $eiten

der Wissenschaft Kritik an der Entscheidung geübt wird, ist nicht zu erwarten,

dass das BVerfG in seiner derzeitigen Besetrung von seiner Entscheidung ab-

weichen wird. Die beiden dissentierenden Richter, Mellinghaff und Di Fabio,

sind entvreder bereits aus dem Gericht ausgeschieden iMelllnghofD oder ihre

Amtszeit täuft Ende des Jahres 2011 aus (Di Fabio).

Franßen-de [a Cerda


